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Zitat: "Unter diesem Gesichtspunkt wird selbst bei kleineren Übungen regelmäßig auch die
Einwilligung des Arbeitgebers eingefordert. Schließlich soll ein Konsens zwischen allen
Beteiligten erzielt werden und sich der „zivile" Vorgesetzte rechtzeitig auf die übungsbedingte
Abwesenheit einstellen können. Rein rechtlich muss eine Zustimmung bei freiwilligen Übungen
zwar erst dann vorliegen, wenn die Gesamtdauer sechs Wochen pro Kalenderjahr überschreitet
sowie bei Pflichtübungen ein Zeitraum von mehr als 3 Monaten angesetzt wird. In der
praktischen Umsetzung wird aber in der Regel seitens der Bundeswehr keine Einberufung
veranlasst, sollte sich der Arbeitgeber komplett querstellen."
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